
Rasenkraftsport- und Tauziehverband Rheinland-Pfalz e.V. 
 

Verzicht auf teilweisen Aufwendungsersatz 
 

Allen Organmitgliedern und ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Rasenkraftsport- und Tauziehverbandes 
Rheinland-Pfalz e.V. steht nach § 10 der Finanzordnung in Verbindung mit Abschnitt G der Gebührenord-
nung des Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverbandes ein Anspruch auf Erstattung der getätigten 
Aufwendungen (§ 670 BGB) gegen Nachweis zu. 
 
Frau/Herr     steht aus diesem Grund für Fahrten, Dienstreisen und sonstige Auslagen 
(siehe beigeheftete Reisenkosten-Abrechnung/en, bzw. Auflistung) für den DRTV/BFA/RTV/LFA für den Mo-
nat       ein Anspruch in Höhe von €     zu. 
 
Frau/Herr     verzichtet hiermit ausdrücklich und bedingungslos auf die Auszahlung eines 
Differenzbetrages von € 0,15 zur Kilometerpauschale von € 0,35 und erklärt sich damit einverstanden, dass 
dieser ihr/ihm zustehende Betrag in Höhe von 
 

€      
 

direkt und unmittelbar auf das Konto des RTV überwiesen wird (Durchlaufstelle). 
 
Frau/Herr     erhält dann im Einvernehmen mit dem RTV Rheinland-Pfalz e.V. direkt von 
dort nach Eingang des Spendenbetrages die Spendenbescheinigung. 
Frau/Herr     erklärt hiermit die ausdrückliche Zustimmung zu diesem Verfahren. Weitere 
Ansprüche können gegen den RTV Rheinland-Pfalz e.V. nicht geltend gemacht werden. 
 
 
 
              
Ort/Datum    Schatzmeister RTV   Frau/Herr (Unterschrift) 
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